
  

Kantonsrat 

Parlamentsdienste 

 
  
 
 
 

Redaktionskommission 

Antrag 
 Vom 4. Mai 2017 
 
 Nr. RG 0022/2017 
 
 
Verselbständigung der Pensionskasse Kanton Solothurn und Erweiterung des Kreises 

der Versicherten 

 
 
Beschlussesentwurf  1: 
 
5. 

§ 19 Absatz 2 soll lauten: 
2 Der Regierungsrat beziehungsweise das zuständige Organ nach § 2bis ist Anstellungsbehörde. 
 
§ 28 Absatz 4 Buchstabe ater soll lauten: 
ater) das zuständige Organ oder der Direktor oder die Direktorin der Pensionskasse Kanton 
Solothurn gegenüber dem Personal der Pensionskasse Kanton Solothurn; 
 
6. 

§ 19bis Absatz 2 soll lauten: 
Die Entlöhnung der Arbeitnehmenden richtet sich nach den für Kantonsangestellte geltenden 
Grundsätzen. Namentlich sind die für das Kantonspersonal geltenden Lohnklassen, einschliesslich 
deren Höchstgrenzen, für die PKSO verbindlich. 
 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf 1 und 2 des Regierungsrats. 
 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident:  Aktuarin:  
Christian Werner Patricia Etter 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Christian Werner 


